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• Ohne ent-
sprechende 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Ohne Nachfolgeplanung sind 

bei Gesellschaftsbeteiligungen 
Gesellschaftsvertrag und ge-
setzliche Erbfolge nicht auf-
einander abgestimmt. Dies 
kann zum Verlust  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unternehmensnachfolge 

In Thüringen werden in den nächsten Jahren über 7.000 Unternehmer ihren Betrieb an einen Nachfolger überge-
ben.   Deshalb bilden alle Fragen rund um die Unternehmensnachfolge einen Beratungsschwerpunkt in der IHK
Erfurt. Um bei der Planung der finanziellen, rechtlichen, steuerrechtlichen und unternehmerischen Konsequenzen
fachliche Unterstützung zu bieten, wurde auf Initiative der IHK Erfurt das Netzwerk Unternehmensnachfolge ge-
gründet. Das Netzwerk Unternehmensnachfolge informiert und unterstützt die Nachfolgeplanung mit einer mehrtei-
ligen Beitragsserie im IHK Wirtschaftsmagazin. 

TEIL 1:  Erbfall ohne Nachfolgeplanung 

                Ein Risiko für den Unternehmensfortbestand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vollmachten für die Er 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nach seriösen Schätzungen 
haben nur 40 % aller Unter-
nehmer zwischen 45 und 50 
Jahren Maßnahmen zur 
Nachfolgeregelung ergriffen, 
obwohl ansonsten eine vor-
ausschauende Unterneh-
mensplanung in der Form der 
Investitions-, Absatz- und Fi-
nanzplanung selbstverständ-
lich ist.  
 
Der von vielen als größte un-
ternehmerische Herausforde-
rung bezeichneten Nachfol-
geplanung verschließen sich 
hingegen viele Unternehmer 
und verdrängen hierdurch ei-
ne Vielzahl von Risiken für 
das eigene Lebenswerk: 
 
• Ohne entsprechende 

Vollmachten für die Er-
ben kann das Unterneh-
men handlungsunfähig 
sein, da bis zur Erteilung 
des Erbscheins unter Um-
ständen viel Zeit vergehen 
kann; 

 
• Mehrere Erben bilden ei-

ne Erbengemeinschaft, 
die als Rechtsform für die 
Fortführung des Unter-
nehmens denkbar unge-
eignet ist. Zwischen Mit-
erben bestehen häufig In-
teressengegensätze, die 
die Fortführung des Un-
ternehmens beeinträchti-
gen; 
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• Handelt es sich um ein 

Einzelunternehmen, 
haften die Erben bei 
Fortführung des Un-
ternehmens unbe-
schränkt;  

 
• Bei minderjährigen 

Miterben schaltet sich 
das Vormundschafts- 
bzw. Familiengericht 
ein , um die Interessen  

Diesen Umständen 
folgeplanung Rech
seine individuellen
trifft der Unternehm
chen Tod. Deshalb
anzuraten, ein  Test
nicht hierauf beschr
 
Auf der Grundlage
sollte dann zu Leb
Nachfolgeplanung 
schrittweise unter 
Unternehmensverm
ranführt, dabei aber
sicherung des Üb
Rückfallklauseln, n

 

   
 
  Friedrich Petry 
  Rechtsanwalt 
  Eisenbeis & Reinhard
  Rechtsanwalts- 
  gesellschaft mbH 
  Tel. 0 36 41 - 46 59 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kann Nachfolgeplanung auf das 
Erstellen eines Unternehmertesta-
ments reduziert werden?? 
 
Unternehmern ist häufig nicht be-
wusst, wie sehr das gesetzliche 
Erbrecht ihren Interessen zuwider-
läuft. Es betont einseitig den Aspekt 
der Verteilungsgerechtigkeit ohne z.B. 
auf Fragen der Eignung der Erben zur 
Unternehmensführung sowie Liquidi-
täts- und Kapitalbedürfnisse Rück-
sicht zu nehmen.  
 

kann umfassend nur durch eine Nach-
nung getragen werden. Mit einem auf 
 Verhältnisse abgestimmten Testament 

er allein Vorsorge für seinen plötzli-
 ist zwar jedem Unternehmer  dringend 
ament zu errichten. Er sollte sich jedoch 
änken.  

 des Testaments als Risikoabsicherung 
zeiten des Übergebers die eigentliche 
erfolgen, die u. a. den Nachfolger 

gesellschaftsrechtlicher Beteiligung am 
ögen an die Unternehmensleitung he-
 auch die finanzielle und rechtliche Ab-
ergebers, z.B. durch Widerrufs- und 
icht vernachlässigt. 

t

der Kinder zu wahren. 
Unternehmerische Ent-
scheidungen können hier-
durch blockiert werden; 

 Dem Nachlass drohen Li-
quiditätsabflüsse z. B. 
durch Erbschafts- und e-
ventuell Einkommensteu-
er sowie Abfindungszah-
lungen an sich aus dem 
Unternehmen zurückzie-
hende Erben;



RATGEBER 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

• 
 

rater kann lediglich
tätig werden. 
 
Welche Möglichke
Sie? 
 
Mehrere Erben bild
Wird später das Ve
durch optimale Zut
vermieden werden.
bergen erhebliche 
Rat kaum vermiede
 

 

   
 
  Isabell  Meckel 
  Steuerberaterin 
  ETL-SCS AG 
  Steuerberatungs- 
  gesellschaft mbH 
 
  Tel. 03 61 – 3 01 00- 0

n-
e-
 
 
 
 
 
 
 
 

Netzwerk Unternehmensnachfolge 
• Rechtsanwälte 
• Steuerberater 
• Banken 
• Bildungsreinrichtungen 
• Berater 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beispiel: Zum Nac
auf dem Betriebsgr
einigen sich dahing
und die Tochter da
Sachverhalt wird d
entnommen. Die s
versteuert werden. J
hebliche Einkomm
nachteilig, da die Ü
sen führt. 

IHK – Erfurt 
Weimarische Straße 45 
99099 Erfurt 
 
Berndt Kutschan 
Telefon: 03 61 / 34 84 – 2 22 
Telefax: 03 61 / 34 85 – 9 75 
kutschan@erfurt.ihk.de 
www.erfurt.ihk.de 
www.change-online.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eisenbeis & Reinhardt  Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
Windthorststraße 17 
99096 Erfurt | 99096 Erfurt 
erfurt@eisenbeis-reinhardt.de 
www.eisenbeis-reinhardt.de 
 
 
ETL-SCS AG Steuerberatungsgesellschaft mbH 
Windthorststraße 18 | 99096 Erfurt 
scs-erfurt@etl.de 
www.etl.de 
 
 
Sparkasse Mittelthüringen 
Anger 25/26 | 99084 Erfurt 
info@sparkasse-mittelthueringen.de 
www.sparkasse-mittelthueringen.de 
 

Unternehmenskontor für Deutschland GmbH 
Königsbrücker Straße 68 | 01099 Dresden 
gl@unternehmenskontor.de 
www.unternehmenskontor.de 
 

Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft e.V. 
Außenstelle Weimar 
Platz der Demokratie 5 – Reithaus | 99423 Weimar 
info@weimar.bwtw.de 
www.weimar.bwtw.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kann nach Eintritt des Todes-
falls noch eine Steuergestaltung 
erfolgen? 
 
Es bestehen zwar viele Möglich-
keiten zur Minimierung der Steu-
erbelastung wie etwa Mehrfach-
nutzung von Freibeträgen, die 
Umschichtung des Privatvermö-
gens in steuerbegünstigtes Be-
triebsvermögen oder die Wahl der 
richtigen Rechtsform für das Un-
ternehmen. Diese können jedoch 
im Nachhinein leider nicht
mehr genutzt werden. Der Steuer-
be 

 im Rahmen der "Schadensbegrenzung" 

iten der Schadensbegrenzung sehen 

en eine sogenannte Erbengemeinschaft. 
rmögen unter ihnen aufgeteilt, können 
eilung in erheblichem Umfang Steuern 
 Die Regelungen sind kompliziert und 
Fehlerquellen, die ohne fachkundigen 
n werden können. 

hlass gehört ein Unternehmen welches 
undstück betrieben wird. Beide Kinder 
ehend, dass der Sohn das Unternehmen 
s Grundstück erhalten soll. Bei diesem 
as Grundstück aus dem Unternehmen 
ogenannten "stillen Reserven" müssen 
e nach Wert des Grundstücks fallen er-

ensteuerbeträge an! Dies ist besonders 
bertragung dann zu Liquiditätsengpäs-

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Bei Gesellschaftsbe-

teiligungen sind ohne
Nachfolgeplanung 
Gesellschaftsvertrag 
und gesetzliche Erb-
folge nicht aufeinan-
der aufeinander abge-
stimmt.  

 
• Das kann für die Er-

ben zum Verlust der
Beteiligung führen.
Die nach dem Gesell-
schaftsvertrag als
Ausgleich für ihren
Verlust vorgesehene
Abfindung entspricht
Die Kriterien nach 
Basel II sehen eine
Herabstufung der 
Kreditwürdigkeit von 
Unternehmen ohne 
Nachfolgeplanung 
vor. Hierdurch drohen 
Engpässe bei der Fi-
nanzierung über Ban-
ken. 
 
 
 
 

Eine vorausschauende Nachfolgeplanung vermeidet hi
gegen solche Risiken und reduziert die Fremdfinanzi
rungskosten des Unternehmens. 




